
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/1/27 4Ob347/97a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1998

Norm

UrhG §18

Rechtssatz

Eine Au/ührung ist nicht schon dann ö/entlich, wenn es der Ö/entlichkeit möglich ist, davon Kenntnis zu nehmen; die

bloße Möglichkeit der Kenntnisnahme durch die Ö/entlichkeit genügt nur dann, wenn "eine Wiedergabe einwandfrei

unter den Typus der öffentlichen Veranstaltung fällt".
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